
MARKTGEMEINDE HOFKIRCHEN I.M. Gemeindenummer 41312

Bezirk: ROHRBACH  

Marktgemeinde
Hofkirchen i.M.

Kundmachung
Hofkirchen i.M., am 13. Februar 2026

Grundsteuer für land- und forstwirtschaftliche Betriebe 500,00 v.H.d. Steuermessbetrages

Grundsteuer für Grundstücke (B) 500,00 v.H.d. Steuermessbetrages

Hundeabgabe 55,00 €         für  Hunde 

Hundeabgabe 30,00 €         

Kanalbenutzungsgebühr pro m³ Verbrauch 5,35 €           exkl. Ust

Wasserbenützungsgebühr pro m³ Verbrauch 2,10 € exkl. Ust + 48,50 € Grundgebühr exkl. Ust

Kanalanschlussgebühr pro m² Bemessungsgrundlage 32,60 € exkl. Ust, mind. 4.895 € exkl. Ust.

Bereistellungsgebühr Kanal 0,33 € exkl. Ust. pro m²/Jahr f.angeschlossene, unbebaute Grundstücke

Wasseranschlussgebühr pro m² Bemessungsgrundlage 19,50 € exkl. Ust, mind. 2.935 € exkl. Ust

Wassergebührenpauschale 0,15 €

Abfallabfuhrgebühr  inkl. Ust. 134,20 €

Abfallabfuhrgebühr  inkl. Ust. 191,40 € für 80 Liter Restmülltonne/Restmüllsack

Abfallabfuhrgebühr  inkl. Ust. 229,90 € für 120 Liter Restmülltonne

Abfallabfuhrgebühr  inkl. Ust. 402,60 € für 240 Liter Restmülltonne

Abfallabfuhrgebühr  inkl. Ust. 1.282,60 € für 770 Restmüllcontainer

Abfallabfuhrgebühr  inkl. Ust. 1.820,50 € für 1.100 Liter Restmüllcontainer

Abfallabfuhrgebühr  inkl. Ust. 6,60 € pro zusätzlichem Müllsack 

Schülerausspeisung pro Portion 3,60 € für Krabbelgruppe

Schülerausspeisung pro Portion 3,80 € Kindergarten

Schülerausspeisung pro Portion 4,40 € für Schüler/Schülerinnen

Schülerausspeisung pro Portion 6,50 € für Lehrkräfte oder sonstige Personen

Elternbeitrag für Kindergartentransport inkl. Ust 38,00 € pro Monat und Kind 

Angeschlagen am 13.02.2026

Abgenommen am 02.03.2026

Martin Mairhofer

für Einzelpersonhaushalte oder zeitweise bewohnte Objekte

exkl. Ust. pro m²/Jahr f.angeschlossene, unbebaute Grundstücke ohne 

Wasserzähler

für Wachhunde und Hunde, die für die Ausübung eines Berufes 

oder Erwerbs notwendig sind

Der Bürgermeister: 

Im Sinne des § 76 Abs. 7 der Oö. Gemeindeordnung 1990 i. d. g. F. wird hiermit kundgemacht, dass der Gemeinderat der Marktgemeinde Hofkirchen i.M.in der am 11.12.2025 
und 12.02.2026 abgehaltenen öffentlichen Sitzungen  nachstehende Gebühren und Hebesätze für das Finanzjahr 2026, den Gemeindevoranschlag sowie den Dienstpostenplan 
für das Finanzjahr 2026  beschlossen hat:

Zahl: Fin 15 - 2026

Betreff: Auflage Gemeindevoranschlag für das Finanzjahr 2026; 

Der beschlossene Gemeindevoranschlag und die gem. § 76 Abs. 6 Oö. Gemeindeordnung 1990 i.d.g.F. gefassten Beschlüsse liegen von heute an durch zwei Wochen am 
Gemeindeamt während der Amtsstunden zur öffentlichen Einsicht auf und sind auch auf der Homepage der Gemeinde unter www.hofkirchen.at abrufbar.


